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Kanton Solothurn, Stadt/RegionOlten,
Niederamt, Thal/Gäu

Angaben in FrankenKinderzulage Ausbildungszulage

VS* 750

GE* 726

VD* 700

BS 600

JU 600

ZG 600

FR* 590

NW 530

UR 530

BE 520

NE* 520

SH 520

AI 510

AR 510

GR 510

SG 510

SZ 510

OW 490

TG 480

LU* 470

AG 450

BL 450

GL 450

SO 450

TI 450

ZH* 450

305 445

311 415

300 400
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300 300

265 325
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240 290

230 290

220 300

230 290
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230 280

230 280

230 280

230 280

220 270

200 280

210 260

200 250

200 250

200 250

200 250

200 250

200 250

* dieser Kanton zahlt unterschiedlich für z.B. das erste oder dritte Kind oder je nach
Alter. Berücksichtigt wurde jeweils die Stufe für das jüngere oder erste Kind

Diese Zulagen zahlen die Kantone je Kind undMonat

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen/Grafik: stb

Was sind die Kinder dem Kanton wert?
Viele Familien imKanton Solothurn sind finanziell amAnschlag. Doch von einer Erhöhung der Zulagenwill die Regierung nichts wissen.

Christof Ramser

Kinder sind uns lieb und teuer.
Und weil sie im Unterhalt hohe
Kosten verursachen, schreibt
der Bund den Kantonen seit
2009 vor, dass jedes Kind eine
Kinderzulage sowieeineAusbil-
dungszulage zugute hat. Diese
werden jedenMonat viaArbeit-
geber respektivebei Selbststän-
digen über die Familienaus-
gleichskasse ausbezahlt.

Dochgleich liebund teuer ist
derNachwuchs inder föderalen
SchweizdenKantonenmitnich-
ten.EinBlick aufdieZahlendes
Bundesamts für Sozialversiche-
rungen zeigt, dass Genf und
Wallis fürdie erstenbeidenKin-
der 311 respektive 305 Franken
zahlen, für jedes weitere Kind
100 Franken zusätzlich. Die
Ausbildungszulage für Jugend-
liche zwischen 15 und 25 Jahren
liegt in diesen Kantonen sogar
bei deutlich über 400 respekti-
veabdemdrittenKindüber500
Franken.

Solothurn dagegen liegt
unterdem landesweitenDurch-
schnitt und zahlt lediglich das
gesetzliche Minimum: 200
Franken Kinderzulage und 250
Franken Ausbildungszulage.
Auch Geburtszulagen gibt es in
Solothurnnicht,währendande-
renKantonen eineNiederkunft
bis zu 3000Frankenwert ist.

Wirtschaftsstandort
«massivwenigerattraktiv»
Nun kommt Bewegung in die
Sache: Kantonsrat André Wyss
will denRegierungsrat beauftra-
gen, dieminimalenKinder- und
Ausbildungszulagen spätestens
ab 2026 um je 30 Franken zu

erhöhen. Das Leben sei in den
letztenMonaten für alle spürbar
teurer geworden, so der EVP-
Parlamentarier aus Rohr:
«Neben den massiv höheren
Krankenkassenprämiensinddie
Kosten fürMieten,Hypothekar-
zinsen, StromundLebensmittel
angestiegen.» Dies bringe ins-
besondereFamilienmitKindern
unterDruck.

Auch die Regierung will die
Rahmenbedingungen fürFami-
lien «sicherstellen und verbes-
sern», wie sie in ihrer Antwort
auf den Vorstoss schreibt. Von
höheren Kinder- und Ausbil-
dungszulagen will sie dennoch
nichts wissen. Es ist zu teuer.

115MillionenFrankenFami-
lienzulagen zahlen die im Kan-
tonaktivenFamilienausgleichs-
kassen jährlich aus. Eine Erhö-
hung um 30 Franken würde
Arbeitgeber und Selbstständig-
erwerbende 16 Millionen kos-
ten, rechnet der Regierungsrat
vor. Bei der kantonalen Fami-
lienausgleichskassewürdendie
Kostenumrund8 auf 67Millio-
nen steigen, der Beitragssatz
müsstevon1,25auf 1,44Prozent
erhöht werden.

FürNichterwerbstätigewie-
derum müsste der Kanton
200000 Franken pro Jahr zu-
sätzlich einschiessen. Darunter
würdediehiesigeWirtschaft lei-
den, befürchtet die Regierung:
«Die Attraktivität des Kantons
SolothurnalsWirtschaftsstand-
ortwürdemassiv geschmälert.»

Altersgrenze fürKinder
armerFamilienzu tief?
Gleichzeitigweist dieRegierung
darauf hin, dass der Kanton
durchaus etwas tut, um ärmere

FamilienvordemGangaufs So-
zialamt zu bewahren. Neben
Tessin, Waadt und Genf zahlt
Solothurnseit 2018Ergänzungs-
leistungen an einkommens-
schwache Familien (FamEL)
aus, deren jüngstes Kind unter
6-jährig ist.

Vergangenes Jahr griff der
Kanton so rund 1700 Solothur-
ner Familien respektive 6900
PersonenunterdieArme.Wobei
dieFamEL imGegensatz zuden
Familienzulagenbeantragtwer-
den muss und die Dunkelziffer
derBerechtigten,die leer ausge-
hen, wohl höher ist.

Bloss: Geht es nach einem
überparteilichen Auftrag mit
Unterzeichnenden aus den
Fraktionen SP, Grüne, GLP und
Mitte, reicht auch dies nicht.
Konkret soll die Altersgrenze
des jüngsten Kindes von sechs
auf zwölf Jahre angehoben
werden.

Ein sechsjährigesKindbrau-
che noch umfassende Betreu-
ung, sagt Erstunterzeichnerin
Luzia Stocker (SP). «Hat man
Kinder ab 12 Jahren, kann auch
die Frau wieder verstärkt ins
Berufsleben einsteigen.» Denn
oft arbeite in den betroffenen
FamilienderVater zwarVollzeit,
das Geld reiche aber dennoch
nicht aus, um über die Runden
zu kommen. Das liege nicht zu-
letzt auch an mangelnden
ausserfamiliären Betreuungs-
strukturen.MitKindernüber 12
Jahrenwiederum könnten viele
Eltern ihr Arbeitspensum so er-
höhen,dassdasEinkommendie
Ausgaben decke.

Laut Stocker besteht heute
das Risiko, dass Familien mit
Kindern ab 6 Jahren in die So-

zialhilfe abrutschenoder in pre-
kären finanziellen Verhältnis-
sen leben. Genau dies wolle
man mit der Erhöhung der
Alterslimite verhindern. Die
Kantonsrätin aus Olten sieht
darin eine gezielteHilfe, die je-
nen zugutekomme, die sie auch
brauchen. Doppelbezüger von
FamEL und Sozialhilfe gibt es
gemäss dem Amt für Gesell-
schaft und soziale Sicherheit
(AGS) kaum.

Wieviel eskostenwürde,
istunklar
Er begrüsse die Stossrichtung
desAuftrags, schreibtderRegie-
rungsrat. Es sei aber möglich,
dass andere Massnahmen die
Familienarmut besser bekämp-
fen. Dazu müsse die Wirkung
der FamEL zuerst ganzheitlich
überprüftwerden; zumBeispiel
mittels Armutsmonitoring. Ein
solcheshatteLuziaStocker2021
in Auftrag gegeben, Resultate
liegen noch keine vor.

Fest steht lautderRegierung
hingegen, dass eine Erhöhung
der Altersgrenze des jüngsten
Kindes bei der FamEL etwas
kosten würde. Wie viel genau,
kann das AGS aufgrund man-
gelnder personellerRessourcen
nicht berechnen.

Doch immerhin, es tut sich
etwas. Seit Anfang Jahr können
Bezüger von FamEL die Be-
treuungskosten nicht mehr
lediglich für Kinder bis sechs
Jahre und monatlich bis 500
Franken, sondern bis elf Jahre
und unbeschränkt geltend
machen. ImGegenzugwurden
die Lebensbedarfspauschalen
für Kinder unter elf Jahren
gesenkt.

Doppelte Schlappe für die Solothurner Instanzen
Das Bundesgericht gibt einemÄthiopier teilweise Recht, der Schadenersatz für widerrechtlicheHaft verlangt.

UrsMathys

DerMann aus dem ostafrikani-
schenÄthiopien beschäftigt die
Solothurner Behörden seit Jah-
ren. Und seit Jahren sollte er
eigentlich auch nicht mehr hier
sein. 2012 reiste er erstmals in
die Schweiz ein. Nach der Ab-
weisung eines ersten Asylge-
suchs tauchteer vorübergehend
unter. 2015 wurde ein zweites
Asylgesuch rechtskräftig abge-
lehnt und ein von dem Mann
geltend gemachter schwerwie-
gender persönlicher Härtefall
verneint.

Haftentlassung
angeordnet
Am 6. Februar 2020 endlich
ordnete das SolothurnerMigra-
tionsamt für drei Monate die
Ausschaffungshaft für den
Äthiopier an,worauf dieser sich
am 28. Februar aber weigerte,
einen Flug in seine Heimat an-
zutreten. Eine geplante beglei-
tete Ausschaffung konnte am
20. März wegen der Corona-
Pandemie nicht durchgeführt
werden. Jeweils genehmigt vom
Haftgericht, wurde die Aus-
schaffungshaft darauf zweimal

verlängert, zuletzt bis4.Novem-
ber 2020.

Gegen die zweite Verlänge-
rung der Ausschaffungshaft
wehrte sichderManndurchalle
Instanzen bis vors Bundesge-
richt. Mit Erfolg: «Lausanne»
hiess seine Beschwerde mit
Urteil vom21.Oktober2020gut
und ordnete an, dass der Mann
unverzüglich aus der Ausschaf-
fungshaft zu entlassen sei.

Grund:ZumfraglichenZeit-
punkt habe pandemiebedingt

und wegen der unkooperativen
äthiopischen Behörden «nur
eine höchst unwahrscheinliche,
rein theoretische Möglichkeit
bestanden, die Wegweisung in-
nert absehbarerZeit»durchfüh-
ren zu können. Damit, so das
Bundesgerichtdamals, liegeeine
widerrechtliche Inhaftierung
undsomiteinVerstossgegendie
Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) vor.

DaraufmachtederÄthiopier
beimSolothurnerRegierungsrat

Staatshaftung geltend und
reichte ein Schadenersatzbe-
gehren ein. Er forderte eine
Genugtuung von 32000 Fran-
ken, weil er ab Mitte Mai bis
21. Oktoberwährend160Tagen
widerrechtlich inhaftiert gewe-
sen sei.

Die Solothurner Instanzen
lehnten die Forderung ab und
befanden, dass die Ausschaf-
fungshaft nicht als widerrecht-
lich im Sinne des Staatshaf-
tungsrechts gelten könne und

der Beschwerdeführer auch
keinen schweren immateriellen
Schaden habe nachweisen
können.

AbwannwardieHaft
unverhältnismässig?
Erneut führte der Mann Be-
schwerde beim höchsten Ge-
richt desLandes,mit derForde-
rung, ihm sei eine Genugtuung
von 32000 Franken zuzüglich
Zins von 5 Prozent seit dem
3.August 2020 zuzusprechen.
«Lausanne» kommt nun tat-
sächlich zu einem klaren
Schluss: Die Frage des Vorlie-
gens eines Staatshaftungsfalles
stelle sichbereits seit demUrteil
vom 21. Oktober 2020 nicht
mehr, als bereits eine EMRK-
Verletzung festgestellt worden
sei.

Offen sei nur die Frage, ab
wanndieAusschaffungshaftdes
Beschwerdeführers als unver-
hältnismässigunddamitwider-
rechtlich zu gelten habe. Das
Bundesgericht grenzt diesen
Zeitraum nach diversen Abwä-
gungen aber deutlich, auf die
Dauer vom 3. September bis
21.Oktober 2020 ein. Und es
hält fest, dass fürdieseknapp50

Tage gestützt sowohl auf die
bundesgerichtliche Praxis als
auch auf die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs
fürMenschenrechte«ohnewei-
teres von einem immateriellen
Schaden auszugehen ist, der
geldwerteGenugtuungsansprü-
che begründet».

Verwaltungsgerichtmuss
Genugtuungprüfen
In teilweiser Gutheissung der
BeschwerdedesÄthiopiershebt
das Bundesgericht folglich das
Urteil des Verwaltungsgerichts
aufundweist dieses an, überdie
effektive Höhe des Genugtu-
ungsanspruchs in einer Neube-
urteilung des Falles entspre-
chend zu entscheiden.

Darüber hinaus heisst das
Bundesgericht das Gesuch des
Beschwerdeführers auf unent-
geltliche Rechtspflege gut.
Dem Kanton Solothurn wer-
den reduzierte Gerichtskosten
von 1000 Franken sowie wei-
tere 1000 Franken als Ent-
schädigung für den Rechtsan-
walt des Beschwerdeführers
auferlegt.

Urteil 2C_361/2022

Knapp
50 Tage war
der Mann
widerrechtlich
in Ausschaf-
fungshaft.
Blick über den
Stacheldraht
des
Flughafen-
gefängnisses
in Kloten.
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